


Sie haben jede Menge Potential!

Sie haben jede Menge Berufserfahrung, waren aber wegen 

der Betreuung Ihrer Kinder oder pfl egebedürftiger Angehöri-

ger ein paar Jahre zu Hause? 

Sie haben nach der Elternzeit keinen Kontakt mehr zu Ihrem 

Betrieb?

Sie haben zwar eine abgeschlossene Berufsausbildung, 

sehen aber keine Chance nach der Familienphase diesen 

Beruf weiter auszuüben?

Obwohl Ihr berufl iches Wissen nicht mehr aktuell ist,

verfügen Sie über ein großes Potential, das durch eine 

Weiterbildung schnell auf den aktuellen Stand gebracht 

werden kann!

Während Ihrer Familienarbeit haben Sie darüber hinaus Ihre 

sozialen und persönlichen Kompetenzen erweitert, die Sie 

als Arbeitnehmerin für Unternehmen, Betriebe und Behörden 

besonders interessant machen, zumal Ihre Familienplanung 

meist abgeschlossen ist.

Investieren Sie in die Zukunft – 
Nutzen Sie den Bildungsscheck!

Mit berufl icher Weiterbildung gelingt der Wiedereinstieg oft 

schneller, besser und nachhaltiger. 

Seit 2008 bietet das Land Nordrhein-Westfalen Berufsrück-

kehrenden einen Bildungsscheck an, wenn Sie Ihren Beruf 

wegen der Betreuung von Kindern oder wegen der Pfl ege 

eines Angehörigen für mindestens ein Jahr unterbrochen 

haben und keine Leistungsansprüche nach dem Sozialge-

setzbuch III (SGB III) haben.

Wichtig: Unter bestimmten Bedingungen ist es für Sie als 

Berufsrückkehrende aber auch möglich an einer voll fi nan-

zierten Qualifi zierung der Bundesagentur für Arbeit teilzu-

nehmen. Lassen Sie das - auch wenn Sie keine konkreten 

Leistungsansprüche gegenüber der Arbeitsagentur haben 

- unbedingt prüfen!

Kurzinfo „Bildungsscheck“

Als Berufsrückkehrende können Sie einen Bildungsscheck 

erhalten, wenn Sie Ihre Erwerbsarbeit wegen Kinderbetreu-

ung oder Pfl ege eines Angehörigen für mindestens ein Jahr 

unterbrochen haben.

Dann übernimmt das Land die Hälfte der Kursgebühren, 

maximal 500,- Euro pro Bildungsscheck, die andere Hälfte 

der Kosten tragen Sie selbst.

Das Land möchte mit dieser Förderung die wertvolle und in 

vielen Fällen immer noch für eine längere Phase notwendige 

Vollzeitbetreuung von Kindern und Familienangehörigen 

anerkennen.


